
 

 
 
 

 
 

Verkaufsbedingungen für die Laub- und Nadelwertholzsubmission 
auf dem Lagerplatz Unterwohlsbach am Dienstag, 13.01.2026 in Coburg 

 
 

1. Für die Submission gelten die „Allgemeinen Versteigerungs- und Submissionsbedingungen für 
Holzverkäufe im Bereich der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Oberfranken (VZB-VS-FV)“ mit 
Inkrafttreten vom 01.01.2013. Die Bestimmungen sind in der Anlage ersichtlich. Jeder Bieter erkennt 
durch die Abgabe seines Gebotes diese Bedingungen an und verzichtet auf die nachträgliche Einrede, 
dass diese ihm nicht bekannt gewesen seien. 
 
2. Die Erteilung des Zuschlags hat die volle rechtliche Wirkung eines mit dem Käufer geschlossenen 
Vertrages. Der Zuschlag wird jeweils vom Teilnehmer persönlich bzw. von einem bevollmächtigten 
Vertreter der verschiedenen Anbieter erteilt. 
 
3. Die Gebotsabgabe erfolgt in €/fm; hinzu kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer. 
Rückekosten werden nicht berechnet. Bei termingerechter Zahlung werden 2 % Skonto gewährt. 
Für die bebotenen Stämme wird ein anfälliger Anfuhrbeitrag in Höhe von 10,00 €/fm berechnet (zzgl. 
19 % Mwst). 
 
4. Die Gebote bedürfen der Schriftform und sind an folgende Adresse zu richten: 
 

Waldbauernvereinigung Coburger Land e. V. 
Geschäftsstelle 
Glockenberg 7 
96450 Coburg 

 
5. Die Gebote müssen in einem verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift 
„Gebote für die Submission am 13.01.2026“ 
eingereicht werden. Die Umschläge müssen bis zur Eröffnung der Gebote unbeschädigt sein.  
 
6. Fernmündliche Gebote (z.B. als Faxsendung oder per E-Mail) werden nicht angenommen. Ein Gebot 
kann nur schriftlich zurückgezogen oder widerrufen werden. Die entsprechende Erklärung wird nur 
berücksichtigt, wenn sie vor Öffnung des ersten Gebotes in Händen des Verkaufsleiters ist. 
 
7. Ausschlussfrist für die Abgabe von Geboten auf dem Postweg ist der 12.01.2026. 
Teilnehmer der Angebotseröffnung können am 13.01.2026 bis zur Eröffnung noch Gebote abgeben. 
Die Angebotseröffnung findet am Dienstag, 13.01.2026 um 10:00 Uhr in der Geschäftsstelle der 
Waldbauernvereinigung Coburger Land e. V. in Coburg, Glockenberg 7 (beim BaySF-Forstbetrieb 
Coburg) statt. Die Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgt am Freitag, 16.01.2026 um 14:00 Uhr auf 
unserem Submissionsplatz in Unterwohlsbach (Anfahrt siehe beigefügte Karte). 
Die Gebote müssen in deutlich lesbarer Schrift folgende Angaben enthalten: 
Ort und Tag, Name und Sitz des Bieters (Stempel), Gebot in €/fm, rechtsverbindliche Unterschrift 
des Bieters. Das Losverzeichnis ist entsprechend gestaltet und soll für die Gebotsabgabe verwendet 
werden. 
 
8. Als Verkaufstag gilt der 13.01.2026. Es gilt das gesetzliche Zahlungsziel von 30 Tagen ab 
Verkaufstag. 
Bei Zahlung bis zum 03.02.2026 werden 2 % Skonto gewährt. Die Rechnungsstellung für Holz von den 
BaySF AöR erfolgt durch den Forstbetrieb Coburg. Die Frist für die Skontogewährung bei Holz aus dem 
Staatswald beträgt 14 Tage.  



 

 

1. Vorstand: Wolfgang Schultheiß 
Gossenberg, Froschweg 9 
96269 Großheirath 
Tel.: 09569-509; Fax: 09569-981 032 

2. Vorstand: Daniel Angermüller 
Gleismuthhausen, 
Gleismuthhausen 21 
96145 Seßlach 
Tel.: 09567-693 

Geschäftsführer: 
Konstantin Meyer 
0160-8197908 
Forstlicher Mitarbeiter: 
Martin Huber 
0160-8190276 

Geschäftsstelle Coburg 
Glockenberg 7, 96450 Coburg 
Geschäftsstellen-Sprechzeiten: 
Montag – Donnerstag, 9:00 – 12:00 Uhr 

 

 
9. Für die Zuschlagserteilung kommen nur Gebote in Frage, die den Bedingungen nach Form und Inhalt 
entsprechen; alle anderen Gebote werden nicht berücksichtigt. Der Verkaufsleiter kann jedoch Gebote 
mit unerheblichen Formfehlern als gültig betrachten. 
 
10. Der Zuschlag wird nach Eröffnung der Gebote an den Meistbietenden erteilt. Der Zuschlag kann 
verweigert werden, wenn die Zahlungsfähigkeit des Meistbietenden nicht feststeht oder das Gebot für 
den teilnehmenden Verkäufer nicht ausreichend erscheint. 
Gebote von Käufern, welche sich nach Kenntnis der WBV Coburger Land e. V. erstmalig an 
Submissionen beteiligen, können nur berücksichtigt werden, wenn ihnen eine Bankbürgschaft in Höhe 
des von ihnen abgegebenen Gebotes beiliegt. 
Werden von mehreren Bietern gleich hohe Meistgebote angegeben, so entscheidet das Los, wer als 
Meistbietender zu gelten hat. Die Art der Verlosung entscheidet der Verkaufsleiter. 
 
11. Verkaufsleiter ist Konstantin Meyer, Geschäftsführer der Waldbauernvereinigung Coburger Land 
e.V., oder ein vom 1. Vorstand ernannter Vertreter. 
 
12. Die Hölzer sind spätestens zum 12.04.2026 abzufahren, andernfalls werden dem Käufer die 
Umlagerungskosten in Rechnung gestellt. 
 
 
Coburg, 08.12.2025 
 
 
 
 
Konstantin Meyer 
Geschäftsführer 
Tel.: 0160/8197908 
 

Martin Huber 
Forstlicher Mitarbeiter 
Tel.: 0160/8190276 

 


